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Vor gut einem Jahr ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
in Kraft getreten, mit dem zahlreiche Maßnahmen zur besseren 
Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) umgesetzt 
werden. Für eine echte Zwischenbilanz des Gesetzes ist es aber 
noch zu früh, weil jede Reform ihre Zeit braucht, um zu wirken. 
Das gilt insbesondere für neue Sozialpartnermodelle auf tarif-
vertraglicher Basis, ein Kernbestandteil des Gesetzes. Auch wird 
der neue Arbeitgeberzuschuss bei Entgeltumwandlung, mit dem 
die eigene Vorsorge für Arbeitnehmer noch ein wenig attraktiver 
gemacht werden soll, erst sukzessive seit Beginn dieses Jahres 
umgesetzt. Gleichwohl lassen sich schon heute Ansatzpunkte 
ausmachen, mit denen die bAV noch weiter vorangebracht werden 
könnte, nicht zuletzt, weil sie die Umsetzung des BRSG erleichtern. 

 →  Modelle der automatischen Entgeltumwandlung : Opting-out unmit-
telbar auf Betriebsebene ermöglichen.

 →  Förderung von Geringverdienern : Praxisnäher gestalten.

 →  Arbeitgeber-Zuschuss bei Entgeltumwandlung : Rechtliche Fragen 
lösen, z. B. Anrechnung von bestehenden Leistungen.

 →  „Doppelverbeitragung“ von bAV-Leistungen : Spürbare Reduktion der 
Beitragslast angehen.
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Gutes besser machen
Die bAV hat sich in den vergangenen Jahren positiv ent-
wickelt. Insbesondere in kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) wird die bAV über Versicherer durchge-
führt, rund 80 Prozent der KMU mit einer bAV nutzen 
den Durchführungsweg der Direktversicherung. Auch 
2018 ist die Zahl der neuen Verträge weiter gewachsen, 
zuletzt um gut neun Prozent. Die Branche übernimmt 
darüber hinaus Verantwortung in allen weiteren Durch-
führungswegen und begleitet auch stabile tarifvertrag-
liche Lösungen. Die Dynamik der bAV-Verbreitung hat 
allerdings in den letzten Jahren insgesamt nachgelassen 
– sie konnte nicht mehr mit dem enormen Beschäfti-
gungswachstum der letzten Jahre Schritt halten. Nach-
holbedarf besteht unverändert vor allem in KMU sowie 
bei Beschäftigten mit niedrigen Einkommen. 

Das BRSG setzt hier an vielen richtigen Stellen an. 
Gute Erfolgsaussichten haben vor allem die Maßnah-
men, die kleinen und mittelständischen Betrieben hel-
fen, Betriebsrentenmodelle verwaltungs- und kosten-
arm zu etablieren, sowie diejenigen, die Arbeitnehmer 
mit geringeren Einkommen dabei unterstützen, eine 
zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Dazu gehören 
zweifelsohne das steuerlich höhere Fördervolumen (§ 3 
Nr. 63 EStG), der Zuschuss für Geringverdiener (Förder-
betrag), neue Freibeträge für ergänzende Altersvorsor-
ge in der Grundsicherung im Alter sowie eine erste An-
hebung der Riester-Zulage. In der betrieblichen Praxis 
zeigt sich aber weiterer Handlungsbedarf. 

Opting-out auf Betriebsebene ermöglichen 
In einem Tarifvertrag kann künftig geregelt werden, 
dass Arbeitgeber für alle Beschäftigten eine automati-
sche Entgeltumwandlung einführen. Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen, die daran nicht teilnehmen wol-

len, müssen dann aktiv werden und diesem Automatis-
mus widersprechen (Opting-out). Dabei können die Ta-
rifpartner festlegen, ob alle tarifgebundenen Arbeitgeber 
ein solches Modell einführen müssen oder ob ihnen nur 
die Möglichkeit dazu eingeräumt wird.

Mehr Rechtssicherheit bei der Einführung von Op-
ting-out-Modellen ist seit Langem auch eine Forderung 
der Versicherungswirtschaft. Allerdings springt die Neu-
regelung des BRSG durch den Tarifvorbehalt zu kurz und 
könnte sich u. U. in der Praxis sogar als Hemmschuh für 
solche Modelle erweisen, denn neue Vereinbarungen auf 
Betriebsebene ohne tarifvertragliche Basis sind damit 
ausgeschlossen. Hier sollte der Gesetzgeber nachbessern 
und auch den Betriebsparteien unabhängig von einem 
Tarifvertrag die Möglichkeit zu Opting-out-Modellen 
einräumen. Das wäre vor allem für KMU hilfreich, die 
oft keinem Tarifvertrag unterliegen. Die Erfahrungen in 
anderen Ländern zeigen, dass die Beteiligung an bAV mit 
Opting-out-Modellen signifikant höher liegt als ohne.

Förderung von Geringverdienern erleichtern 
Ein wichtiges Ziel des BRSG war es, Beschäftigten mit 
geringen Einkommen den Zugang zu einer Betriebsrente 
zu erleichtern. Bis zu einem Einkommen von 2.200 Euro 
monatlich fördert der Staat Arbeitgeber mit einem Zu-
schuss von 30 Prozent, wenn diese mindestens 240 Euro 
pro Jahr an eine Direktversicherung, einen Pensions-
fonds oder eine Pensionskasse für ihre Arbeitnehmer 
zahlen, maximal 144 Euro je Arbeitnehmer und Jahr. 

Dabei zeigt sich bereits heute, dass die starre Grenze 
für die Definition der „Geringverdiener“ von 2.200 Euro 
monatlich für die Einführung solcher Modelle hinder-
lich ist. Viele Arbeitgeber befürchten, dass mittelfristig 
allein durch die reguläre Lohn- und Gehaltsentwicklung 
bei den betroffenen Arbeitnehmergruppen die Voraus-
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setzungen für die Förderung entfallen, und schließen 
deshalb erst gar keine bAV für die Mitarbeiter ab. Sol-
chen Bedenken könnte durch eine angemessene Dyna-
misierung der Einkommensgrenze auf einfache Art be-
gegnet werden. Zumindest sollten die Grenzen regelmä-
ßig überprüft und angepasst werden.

Weiterer Ansatzpunkt im Gesetz ist, die Riester-För-
derung in der bAV attraktiver zu machen, weil sie durch 
die Gewährung direkter Zulagen insbesondere Gering-
verdiener und Arbeitnehmer mit Kindern erreicht. Dazu 
wurde die Grundzulage auf 175 Euro erhöht. Dies war ein 
guter erster Schritt, dem weitere folgen sollten. Die Höhe 
der Förderung passt nicht mehr zu den in den letzten 
Jahren im Durchschnitt deutlich gestiegenen Einkom-
men, die Grundzulage sollte daher auf mind. 200 Euro 
erhöht werden. Mit dem BRSG wurde richtigerweise 
außerdem klargezogen, dass auf spätere Leistungen aus 
Riester-geförderten Verträgen keine Beiträge zur gesetz-
lichen Kranken- und Pflegeversicherung (GKV/GPflV) 
mehr zu zahlen sind. 

Die Frage, ob die Riester-Förderung in der bAV künf-
tig breiter genutzt wird, hängt auch davon ab, ob es ge-
lingt, die heutigen Regelungen zu vereinfachen. Für die 
Unternehmen ist es bereits verwaltungsaufwendig ge-
nug, Förderstatus, Familienstand für die Beantragung 
von Kinderzulagen etc. im Blick zu halten. Mögliche 
Zulagenrückforderungen sind ein weiterer Grund, die 
grundsätzlich sinnvolle und notwendige Riester-Rente 
nicht über die Betriebe zu organisieren. Wichtig wäre 
deshalb z. B., dass die Zulagenstelle ZfA Anträge final 
prüft, bevor Zulagen ausgezahlt werden, und nicht um-
gekehrt. Der umfassende Abbau von Komplexität und da-
mit von Kosten im Fördersystem würde der Riester-Ren-
te insgesamt gut tun und neben der zweiten Säule im Al-
terssicherungssystem auch die dritte stärken.  

Arbeitgeber-Zuschuss bei 
Entgeltumwandlung klarstellen 
Seit diesem Jahr ist der Arbeitgeber bei Entgeltumwand-
lung der Mitarbeiter verpflichtet, zusätzlich 15 Prozent 
des Umwandlungsbetrags als Arbeitgeberzuschuss an 
die Versorgungseinrichtung weiterzuleiten, soweit er 
durch die Entgeltumwandlung Sozialversicherungs-
beiträge einspart. Dies gilt für die Durchführungswege 
Pensionskasse, Pensionsfonds und Direktversicherung, 
nicht jedoch für Direktzusagen und Unterstützungskas-
senzusagen. Bei bereits bestehenden Vereinbarungen 
zur Entgeltumwandlung gilt der Zuschuss erst ab 2022.

Die neue Zuschussregelung wirft in der konkreten 
Umsetzung eine Vielzahl von Rechtsfragen auf, bei de-
nen der Gesetzgeber gefordert bleibt. Es gilt, Klarstel-

lungen dort vorzunehmen, wo diese möglich sind, z. B. 
zur Frage der Definition der eingesparten Sozialversi-
cherungsbeiträge oder zum zeitlichen Anwendungs-
bereich der Zuschussverpflichtung. Ergänzend sollte 
auch geregelt werden, dass bereits in anderen Durch-
führungswegen geleistete Zuschüsse des Arbeitgebers 
angerechnet werden können. Damit würden diejenigen 
Arbeitgeber nicht ungerechtfertigt zusätzlich belastet, 
die bereits heute eingesparte Sozialversicherungsbei-
träge zu einer Erhöhung der Versorgung ihrer Arbeit-
nehmer verwenden. 

„Doppelverbeitragung“ in der bAV angehen
Die Frage der beitragsrechtlichen Behandlung von 
bAV-Leistungen insbesondere in der gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung (GKV/GPflV) wird seit dem 
GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) 2004 auf verschie-
denen Ebenen intensiv und kontrovers diskutiert, oft-
mals unter dem eher ungenauen Begriff der „Doppel-
verbeitragung“. Mit dem Gesetz wurden seinerzeit Ka-
pitalleistungen der bAV ohne Übergangsregelungen 
der Beitragspflicht in der GKV/GPflV unterworfen; zu-
gleich wurde die Beitragslast für alle bAV-Leistungen 
durch Erweiterung um den fiktiven Arbeitgeberanteil 
verdoppelt.  

Zwar wurden sämtliche durch das GMG erfolgten 
Änderungen zur Verbeitragung von bAV-Leistungen vom 
Bundesverfassungsgericht als verfassungsrechtlich zu-
lässig erachtet – gleichwohl besteht unabhängig von 
der rein rechtlichen Bewertung die Frage nach weite-
rem Handlungsbedarf, weil die volle Verbeitragung ein 
Hemmschuh für die weitere Verbreitung der bAV bleibt. 
Zu Recht wurden mit dem BRSG erste Verbesserungen 
auch im Beitragsrecht auf den Weg gebracht, wie z. B. 
der Wegfall der Beitragspflicht auf Leistungen aus Ries-
ter-geförderter bAV (s. o.). Diese reichen aber nicht aus, 
um die bAV aus Sicht der Arbeitnehmer attraktiver zu 
machen. Hier spricht Vieles dafür, zum Rechtszustand 
vor dem GMG zurückzukehren, also zur Belastung von 
bAV-Leistungen wieder nur mit dem Arbeitnehmeran-
teil. Ein entsprechender Referentenentwurf wurde in 
diesem Frühjahr vom Bundesgesundheitsministerium 
vorgelegt. Die damit verbundenen Finanzierungsfragen 
für die gesetzlichen Krankenkassen sind nicht zu unter-
schätzen, sollten aber gelöst werden, wenn die Verbrei-
tung der bAV verbessert werden soll. Auch der Bundes-
rat hat sich inzwischen für eine Entlastung der Betriebs-
rentner ausgesprochen.

Eine andere Möglichkeit wäre, angemessene Frei-
beträge bei der Verbeitragung von bAV-Leistungen ein-
zuführen. Zumindest sollte die aktuell bestehende Frei-
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grenze (2019: rd. 155 Euro) in einen Freibetrag umgewan-
delt werden. Heute kommt es bei einem Überschreiten 
dieser Freigrenze „Fallbeil-artig“ zu einer Verbeitragung 
der vollständigen Leistung. Bei einem Freibetrag wür-
de hingegen nur der überschießende Teil herangezogen. 
Hiervon würden insbesondere Bezieher geringer und 
mittlerer Betriebsrenten profitieren, denn diese wür-
den überproportional entlastet.

Sozialpartnermodelle brauchen Zeit
Zentrales Anliegen des BRSG ist die Stärkung von tarif-
vertraglichen Regelungen in der bAV, um über größere 
Kollektive eine bessere Verbreitung zu erreichen. Arbeit-
geber und Gewerkschaften haben dazu gleichermaßen 
neue Handlungsmöglichkeiten und Verantwortung er-
halten. So wurde mit der reinen Beitragszusage auf der 
Grundlage von Tarifverträgen eine vollständig neue Zu-
sageart in das deutsche bAV-Recht implementiert („Sozi-
alpartnermodell“). Mit dieser wird von dem bisherigen 
Grundsatz abgewichen, dass Arbeitnehmer eine – auch 
der Höhe nach – definierte Leistung erhalten, für die 
der Arbeitgeber geradezustehen hat. Bei der neuen Zu-
sageart sagt der Arbeitgeber nur noch die Zahlung von 
Beiträgen an eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds 
oder eine Direktversicherung zu. Für eine Leistung in 
bestimmter Höhe haftet weder er noch der eingesetzte 
Versorgungsträger. 

Damit soll Vorbehalten entgegengewirkt werden, 
die Arbeitgeber mit Blick auf mögliche Haftungsrisiken 
möglicherweise gegenüber der bAV haben. Zugleich sol-
len den externen Versorgungsträgern durch das Garan-
tieverbot größere Freiheiten bei der Kapitalanlage ver-
schafft und damit Chancen auf höhere Renditen eröff-
net werden. Wegen der damit zwangsläufig verbunde-
nen höheren Risiken ist die reine Beitragszusage den 
Tarifvertragsparteien vorbehalten, die sich an der Durch-
führung und Steuerung der neuen Modelle maßgeblich 

beteiligen müssen. Zudem sind weitere Schutzmecha-
nismen vorgesehen, wie z. B. zusätzliche „Soll-Beiträge“ 
der Arbeitgeber zur Bildung von Puffern, die vor allem 
Leistungskürzungen begrenzen sollen. 

Die politische Erwartungshaltung an die Sozialpart-
ner ist hoch. Vermutlich werden aber erst die nächsten 
Jahre zeigen, inwieweit die Tarifvertragsparteien den 
Ball aufnehmen und neue Modelle vereinbaren werden. 
Diese stehen, das ist bereits jetzt deutlich zu erkennen, 
dabei vor großen Aufgaben: Nicht nur, weil die grund-
sätzlichen tarifpolitischen Herausforderungen z. B. zur 
Frage des möglichen Verteilungsspielraums sowie der 
Weiterentwicklung bestehender Lösungen nicht kleiner 
geworden sind. Sondern insbesondere im Hinblick auf 
die Kommunikation gegenüber den Arbeitnehmern, die 
von den Chancen neuer Modelle ohne Garantien viel-
fach erst noch überzeugt werden müssen. Nicht zuletzt 
müssen die Sozialpartner auch Reputationsrisiken ab-
wägen, da sie zukünftig viel mehr als bislang in die kon-
krete Ausgestaltung der bAV einbezogen und damit letzt-
lich auch für die Höhe und Stabilität der Leistungen ver-
antwortlich gemacht werden. 

Ob und in welcher Form die Tarifvertragsparteien 
außerdem der im BRSG enthaltenen Aufforderung nach-
kommen werden, ihre Systeme grundsätzlich auch für 
nicht-tarifgebundene Arbeitnehmer und ihre Arbeitge-
ber zu öffnen, ist noch nicht klar. Offen ist auch, ob die-
se dann überhaupt beitreten wollen. Denn gerade KMU 
unterliegen häufig bewusst keinem Tarifvertrag. 

Um die bAV in der Breite weiter voranzubringen, 
müssen nicht zuletzt deshalb die positiven Ansätze im 
BRSG auch außerhalb von Sozialpartnermodellen noch 
besser gemacht werden. Diese werden perspektivisch 
ihren Beitrag leisten, werden die Herausforderungen 
aber allein nicht stemmen. Der Schlüssel liegt vielmehr 
in einer Vielzahl von passgenauen Modellen, die aus 
Sicht der Betriebe praktikabel und aus Sicht der Arbeit-
nehmer attraktiv sind.
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